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#ST# Botschaft
des

Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung über die
vom Bunde an die Kantone für die Bekleidung und
Ausrüstung der Rekruten des Jahres 1879 zu leistende
Entschädigung.

(Vom 31. Juli 1878.)

Tit.!

Nachdem seit Aufstellung des Entschädigungstarifes für das
Jahr 1878 keine nennenswerthen Schwankungen in den Stoffpreisen
und den Arbeiterlöhnungen eingetreten sind, beantragen wir, die
unterm 20. Dezember 1877 genehmigten Einzelnpreise auch für
1879 festzuhalten.

Durch Gewährung des Tarifes für 1878 ermöglichten Sie uns,
den Truppen der Geniewaffe an Stelle der Halbtuchhosen ein zweites
Paar Tuchhosen verabfolgen zu lassen. Da den Fußtruppen der
Artillerie ganz ähnliche Leistungen wie den Geniesoldaten zuge-
muthet werden, empfiehlt es sich, auch für diese statt der Halb-
tuchhosen Tuchhosen zu verwenden. Die dadurch erwachsende
Mehrausgabe wird reichlich durch die seltener nöthig werdende
Abgabe von Ersazhosen ausgeglichen.

Im Laufe des nächsten Instruktionsjahres werden nach Auf-
brauch der Bestände bisheriger Ordonnanz Reithosen und möglicher-
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weise auch Brodsäke und Feldflaschen neuer Ordonnanz zur Aus-
theilung gelangen. Da voraussichtlich diese Gegenstände sich be-
deutend billiger stellen als die entsprechenden bisheriger Ordonnanz,
suchen wir hiemit um die Ermächtigung nach, die Tarifsäze mit
Einführung der neuen Modelle entsprechend zu verändern.

Die durch Postulat vom 21. Februar 1878 angeregte Frage
der Verwendung soliderer Stoffe wird geprüft, doch sind wir noch
nicht im Falle, darüber Bericht erstatten zu können.

Unserm Beschlußantrag liegt folgender mit dem leztjährigen
übereinstimmende Tarif zu Grunde :
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Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer vollkommensten
Hochachtung.

B e r n , den 31. Juli 1878.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,
Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

Schenk.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schiess.

(Entwurf)

Bundesbeschluss
betreffend

die vom Bunde an die Kantone für die Bekleidung
und Ausrüstung der Rekruten für das Jahr 1879
zu leistenden Entschädigungen.

D i e B u n d e s v e r s a m m l u n g

der s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom
31. Juli 1878,

b e s c h l i e ß t :

1. Die vom Bunde an die Kantone auszurichtennde
Entschädigungen für Bekleidung und Ausrüstung der Rekru-
ten des Jahres 1879 werden festgesezt wie folgt :
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1. Für einen Infanteristen Fr. 132. 35
2. „ „ Kavalleristen „ 210. 15
3. „ „ Fußsoldaten der Artillerie, aus-

genommen Parksoldaten . „ 159. 65
4. „ „ Parksoldaten „ 159. 85
5. .„ „ Trainsoldaten „ 231. 25
6. „ fl berittenen Trompeter der Ar-

tillerie „ 208. 15
7. „ „ Geniesoldaten ,, 1.60. 35
8. ^ „ Sanitäts- und Verwaltungs-

soldaten „ 154. 65

2. Der Bundesrath wird mit der Vollziehung beauftragt
und gleichzeitig ermächtigt, falls die in Aussicht genommenen
Ordonnanzänderungen an Reithosen, Brodsäken und Feld-
flaschen wesentliche Preisdifferenzen zur Folge haben sollten,
die Einheitspreise für Gegenstände neuer Ordonnanz während
des Jahres entsprechend abzuändern.
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#ST# Botschaft
des

Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung, betreffend
Fristverlängerung für die linksufrige aargauische See-
thalbahn.

(Vom 7. August 1878.)

Tit.!

Das See tha lbahnkomi te ist im Besiz einer von den gesez-
gebenden Behörden der Kantone Aargau und Luzern unterm 25. Mai
und 7. Juni 1871 ertheilten und am 18. Heumonat gl. J. von der
Schweiz. Bundesversammlung genehmigten Konzession zuhanden einer
noch zu bildenden Gesellschaft für den Bau und Betrieb einer Eisen-
bahn von der Emmenbrüke bis zum Anschluß an die konzessionirte
Linie der Südbahn Aarau-Lenzburg oder Wildegg-Lenzburg, eventuell
an die Nordostbahn.

Für den Beginn der Erdarbeiten und die Leistung des Finanz-
ausweises wurde eine Frist von 12 Monaten angesezt , welche
seither verlängert worden ist, und zwar :

am 21. Juni 1872 bis zum 18. Juli 1873,
„ 25. Juli 1873 „ „ 18. „ 1874,
„ 3. „ 1874 „ „ 18. „ 1875,
„ 2. „ 1875 „ „ 18. „ 1876,
„ 4. September 1876 „ „ 18. „ 1878.
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